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ver.di fordert: 
 
Ausgleich der tat-
sächlichen Verwal-
tungskosten 

 
70% orientiert an 
Versichertenstruktur 
30% nach Zahl  
der Versicherten  
sichern hochwerti-
gen und wohnort-
nahen Service 
 
Mit der Einführung des Ge-
sundheitsfonds ab 2009 wer-
den die morbiditätsorientierten 
Zuweisungen an die Kassen 
für Leistungsausgaben ergänzt 
um einen Verwaltungskosten-
zuschlag. Dieser orientiert sich 
an bundesweiten Durch-
schnittswerten. 
 
Der Referentenentwurf „Ge-
setz zur Weiterentwicklung der 
Organisationsstrukturen in der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV-OrgWG)“ schlägt 
folgende Aufteilung des Ver-
waltungskostenzuschlages 
vor: 
 

• 70% des Zuschlages 
orientiert an der Versi-
chertenstruktur einer 
Kasse, die wesentlich 
das Krankheitsrisiko 
bestimmt (Morbiditäts-
zuschlag)  

 
• 30% des Zuschlages 

an der Zahl der Versi-
cherten (d.h. nach 
Köpfen) 

 
Dieser Schlüssel sichert ei-
nen hochwertigen und 
wohnortnahen Service für 
die Versicherten und die Ar-
beitsplätze für die Beschäf-
tigten der Krankenkassen. 
 
Gerade Krankenkassen mit ei-
nem hohen Anteil älterer, 
kranker und beratungsintensi-
ver Versicherter haben einen 
großen Beratungs- und Bear-
beitungsaufwand, z .B. bei der 
Hilfsmittelversorgung, Anträ-
gen auf Zuzahlungsbefreiung, 
Reha u. a.  
 
Auf der anderen Seite stehen 
sogenannte Internetkassen, 
die kaum persönliche Betreu-
ung leisten. Erfahrungsgemäß 
verfügen diese über eine 
überdurchschnittliche junge 
und gesunde Versicherten-
klientel. 

Eine Abweichung vom vor-
geschlagenen Schlüssel 
(70% Morbiditätszuschlag/ 
30% Versichertenzahl) ge-
fährdet die solidarisch fi-
nanzierte gesetzliche 
Krankenversicherung. 
 
Werden Verwaltungskosten 
hauptsächlich nach Köpfen 
verteilt, sind die gesetzlichen 
Krankenkassen gezwungen, 
sich aus der Beratung, Betreu-
ung und dem Versorgungsma-
nagement zurückzuziehen. 
Gefördert würde ein Kampf um 
junge, gut zahlende Gesunde. 
 
Jede Veränderung des Refe-
rentenentwurfs zwingt zur Ri-
sikoselektion analog der PKV 
und einen Rückzug der Kran-
kenkassen aus der Fläche. 
 
ver.di fordert einen qualitäts-
orientierten Wettbewerb. Im 
Sinne einer umfassenden Ver-
sorgung und Beratung für die 
Versicherten. 

Aufteilung des Verwaltungskostenzuschlages 
aus dem Gesundheitsfonds 
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„Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der GKV“ 
 
Ich unterstütze die Aufteilung der Verwaltungskosten - 70% morbiditätsorientiert / 
30 % nach Versichertenzahl - gemäß Referentenentwurf. 
 
Für einen hochwertigen und wohnortnahen Service! 
 

Pro GKV!! 

Name Vorname Krankenkasse Ort Unterschrift 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


